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Informationen zu Fahrradparkplätzen in Wohnstraßen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Das Oberverwaltungsgericht Bremen hat 1998 mit seinem "Parkplatzurteil" die 
Bremer Praxis zur Errichtung von privat finanzierten öffentlichen 
Fahrradparkplätzen auf der Straße als unrechtmäßig erklärt.  
 
Der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr hat eine Richtlinie in Kraft gesetzt, 
die die Einrichtung von Fahrradparkplätzen in Bremen neu regelt.  
Grundsätzlich kann damit ein öffentlicher Fahrradparkplatz beim Amt für 
Straßen und Verkehr (ASV) beantragt werden, wenn von der Behörde ein 
"Missstand" oder eine "Gefahrenstelle" erkannt wird. 
 
Praktisch stellt das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) weder Personal noch 
Mittel dafür bereit, Fahrradparkplätzen in Wohnstraßen zu bauen. Bitte stellen 
Sie trotzdem einen formlosen Antrag! Dieser Antrag wird zwar kurzfristig nicht 
erfolgreich sein, aber der ADFC setzt sich dafür ein, dass künftig auch wieder 
Parkplätze für Fahrräder entstehen – mit Ihrem Antrag unterstützen Sie dabei 
die Arbeit des ADFC! 
 
Gehen Sie so vor:  
Falls Sie sich durch auf dem Gehweg abgestellte Fahrräder behindert oder 
gefährdet sehen, stellen sie einen formlosen Antrag zur Errichtung einer 
Fahrradabstellanlage an das 
 

Amt für Straßen und Verkehr, Abt. 4 
z. Hd. Frau Osterloh (Abteilungsleitung) 
Herdentorsteinweg 49/50  
28195 Bremen 

 
Dabei muss deutlich gemacht werden, dass es keine andere Möglichkeit gibt, 
Fahrräder diebstahlsicher anzuschließen, als z.B. an Gartenzäunen, 
Verkehrsschildern und Lichtmasten. Fügen Sie nach Möglichkeit Fotos bei, die 
den Zustand zeigen. 
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Vorteilhaft ist, den Bedarf mit weiteren Anwohnern in Ihrer Straße gemeinsam 
anzumelden. Sie können zusätzlich das Ortsamt oder einzelne 
Beiratsmitglieder um Unterstützung zu bitten. 
 
 
Kurzfristig erhalten Sie einen Fahrradparkplatz nur, wenn Sie ihn selbst 
finanzieren und auf privatem Grund bauen .  
Prospekte zu Fahrradanlehnbügeln erhalten sie von zum Beispiel von der 
Firma Orion Bausysteme: 
 
 www.orion-bausysteme.de 
 Waldstraße 2 
 64584 Biebesheim 
 Telefon +49-(0) 62 58-802-01 
 Fax +49-(0) 62 58-802-36 
 e-mail: info@orion-bausysteme.de 
 
Für weitere Beratung zu guten Fahrradpark-Modellen stehen wir Ihnen gern zur 
Verfügung. Besuchen Sie dazu auch die Homepage www.adfc.de 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
ADFC Bremen 
 
 


